
Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 25.10.2016 zur 
Bezirksamtsvorlage Nr. 213/16 
 
 
Gegenstand des Antrages:  

Bebauungsplan XIV-78a  
(„Hermannstraße 134“) 
 
 
 
Das Bezirksamt beschließt: 

Das Bezirksamt beschließt, den Bebauungsplan XIV-78a, bestehend aus der 
Planzeichnung vom 17.07.2015 sowie der Begründung vom 11.10.2016 für das 
Grundstück Hermannstraße 134 sowie für eine Teilfläche des Grundstücks 
Hermannstraße 133 im Bezirk Neukölln gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs (AGBauGB) als Rechtsverordnung festzusetzen. 


